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Schulgesetz § 53 Abs. 4 Satz 3.

Die Entlassung einer Schülerin oder eines Schülers, die oder der nicht mehr schulpflichtig ist,
kann ohne vorherige Androhung erfolgen, wenn die Schülerin oder der Schüler innerhalb eines
Zeitraumes von 30 Tagen insgesamt 20 Unterrichtsstunden unentschuldigt versäumt hat.

Die weiteren Maßnahmen sind somit eigentlich nur "Goodwill"-Maßnahmen - möglicherweise
auf der Basis dessen, was state_of_Trance beschrieben hat. Entlassen wird durch die
Schulleitung. Und wenn diese § 53 Abs. 4 nicht konsequent umsetzen möchte (das ist ja eine
Kann- keine Muss-Bestimmung), dann werdet Ihr eben den SchülerInnen nach wie vor
hinterherlaufen müssen.
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